
 

 

Leistungsgruppe Intensivmedizin in der Prüfung: 
Besonderheiten zur LG Intensivmedizin in der LOPS-Richtlinie 

sowie eine Übersicht über die unterschiedlichen Qualitätsstufen 
 

 

Die neue LOPS-Richtlinie erläutert, wie zukünftig der standortbezogene 

Zuweisungsprozess für LG geregelt ist. Das gilt auch für die LG Intensivmedizin. 

 

Die beauftragende Stelle (Landesplanungsbehörde oder Landesverband der 

Krankenkassen) beauftragt den MD mit der Prüfung der Qualitätskriterien der LG 

Intensivmedizin am Krankenhausstandort. 

 

Im Prüfauftrag ist vonseiten der Planungsbehörde bzw. Krankenkasse mit 

anzugeben, in welcher Stufe die LG Intensivmedizin geprüft werden soll.  

Die Prüfkriterien der einzelnen Stufen stehen in Anhang 4 der LOPS-

Richtlinie. 

 

Die beauftragende Stelle hat also im Auftrag zu benennen, ob der MD die 

Qualitätskriterien der Stufe Mindestvoraussetzung, Komplex oder Hochkomplex 

prüfen soll. Nach der Erstellung des Gutachtens kann dann die 

Landesplanungsbehörde die LG entsprechend zuweisen. 

 

Die Stufe der Zuweisung der LG Intensivmedizin ist dabei nicht irrelevant, da 

bestimmte LG (EPU/Ablation oder Pankreaseingriffe) in Zukunft nur ab einer 

bestimmten Stufe der LG Intensivmedizin erbracht werden dürfen. 

Der Leistungsgruppe (LG) Intensivmedizin werden durch den LG-Grouper nach 

Krankenhaustransparenzgesetz (KHTG) keine Fälle zugeordnet. 

Stark intensivmedizinisch geprägte Fälle verteilen sich auf alle anderen LG. Es 

findet somit keine fallbezogene Eingruppierung in die LG Intensivmedizin statt!  

Dennoch kommt dieser LG in Bezug auf die zu erfüllenden Qualitätskriterien 

eine besondere Bedeutung zu. 

Zusammen mit der LG Notfallmedizin wird die LG Intensivmedizin benötigt, um 

als Krankenhaus die Level 1n – 3U nach KHTG zu erreichen. Gleichzeitig wird 

durch die Zuweisung einer LG der zukünftige Versorgungsauftrag definiert. 

Ein „richtiges“ Krankenhaus kann man – Stand Juni 2025 – also nur mit diesen 

beiden Leistungsgruppen werden. Daher sind die Qualitätskriterien der LG  

Intensivmedizin unter allen Umständen zu beachten. 

Wichtig ist dabei, in welcher Stufe (Mindestvoraussetzung/Komplex/Hochkom-

plex) man die LG Intensivmedizin an seinem Standort zugewiesen bekommt. 



 

 

Zusammengefasst lassen sich die Leistungsgruppen bezüglich der Anforderungen 

an die LG Intensivmedizin nach Anhang 1 des KHVVG wie folgt sortieren: 

 

LG Intensivmedizin in der Stufe Mindestvoraussetzung:  

 

LG Intensivmedizin in der Stufe Komplex: 

 

In Gelb sind hier die durch das KHTG neu geschaffenen Leistungsgruppen  

markiert, die es im NRW-System nicht gab. 



 

 

LG Intensivmedizin in der Stufe Hochkomplex: 

 

LG Intensivmedizin in Qualitätsanforderungen nicht gefordert: 

 

In Gelb sind hier die durch das KHTG neu geschaffenen Leistungsgruppen  

markiert, die es im NRW-System nicht gab. 
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Die endgültigen Qualitätskriterien stehen zurzeit noch aus und sollen per 

Rechtsverordnung nachgereicht werden. Hier nur nach Anhang 1 des KHVVG. 

 

Die Stufen der LG Intensivmedizin bestanden aber schon im NRW-System, wes-

halb zukünftig keine umfassenden Änderungen zu erwarten sein dürften. 

In diesen LG regeln 

vor allem G-BA- 

Richtlinien die geltenden 

Qualitätsanforderungen! 

LG Intensivmedizin nur  

in Kooperation gefordert! 


